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Jugendmusikschule Dreisamtal 
Fachbereichskonzert Klavier und 
Gesang am 02.07.2023 in Stegen
Tastenspiele aller Art bieten die Schülerinnen und Schüler der 
Jugendmusikschule Dreisamtal e.V. am kommenden Sonntag, 
den 02.07.23 um 11.00 Uhr im Bürgersaal Stegen. Unsere 
Jüngsten bis hin zu den weit fortgeschrittenen Schülerinnen 
und Schülern präsentieren Ihnen einen bunten Streifzug durch 
die fantastische Welt der Klavierliteratur - von solistisch bis Kla-
vier vierhändig. Ebenfalls hören Sie junge SängerInnen aus der 
Klasse von Christine Lehmann, die an der Jugendmusikschule 
Dreisamtal Gesangsunterricht erhalten. Die MusikerInnen ha-
ben sich intensiv und lange zusammen mit ihren Lehrkräften 
Hana Akyama, Marie-Luise Calvero, Patricia Germano, Julia-
ne Hauser, Peter Hoff mann, Elena Ralli, Sebastián Gomez und 
Rustam Khoussainow auf das Konzert vorbereitet und freuen 
sich nun darauf, Ihr Können dem Publikum zu präsentieren. 

Tag der off enen Gartentür 
in Stegen am Sonntag, den 
2. Juli von 13.00 - 17.00 Uhr 

im Bürgersaal des Rathauses 
in Stegen, Dorfplatz 1 

Näheres siehe Seite 2

Näheres siehe Seite 2



2 | DONNERSTAG, 29. JUNI 2023    Mitteilungsblatt der Gemeinde STEGEN

IMPRESSUM
Herausgeber: Bürgermeisteramt Stegen, Dorfplatz 1, 79252 Stegen, Telefon 39690, Telefax 396969, E-Mail: gemeinde@stegen.de, 
Internet: www.stegen.de
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: Bürgermeisterin Fränzi Kleeb oder Vertreter im Amt

Für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, 
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de Homepage: www.primo-stockach.de

NOTDIENST/ WICHTIGE RUFNUMMERN

BEREITSCHAFTSDIENST FÜR DAS DREISAMTAL
Notfallsprechstunde Gemeinschaftspraxis
Dr. Peter Krimmel u. Martin Reisch 
Sa., So. u. aller Feiertage ab 10.00 – 10.30 Uhr, Tel. 93230 
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, 
kinder-,  augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst):
116 117 (Anruf ist kostenlos) 

  
Notfallpraxis für Kinder -  
St. Josefskrankenhaus Tel. 0180/6076111

Zahnärztlicher-Notdienst Tel. 0761/12012000

Kirchl. Sozialstation Dreisamtal gGmbH: Tel. 98 68-0

Mob. Soz. Hilfsdienst der Diakonie Tel. 9384-17

Dorfhelferinneneinsatzleitung: Tel. 70 77

Gemeindepsychiatrische Dienste Tel. 9046-0

   Hospizgruppe Dreisamtal  Tel. 0160/96263862
  Defibrillator: Standort Jägerstr. 1, Vorraum Sparkasse

NÄCHSTER REDAKTIONSSCHLUSS
Montag, 03.07.2023, 8.00 Uhr 

APOTHEKENNOTDIENST
Der Notdienst geht jeweils von 8.30 Uhr bis um 8.30 Uhr 
des Folgetages. Weitere Infos unter www.aponet.de.

Samstag  Hubertus-Apotheke Caunes Freiburg (Innenstadt), 
 Rotteckring 4, Tel. 0761-34500 

Sonntag  Littenweiler-Apotheke Freiburg (Littenweiler), 
 Römerstr. 1, Tel. 0761- 69675051 

Montag  3 König Apotheke Freiburg (Wiehre), 
 Dreikönigstr. 9, Tel. 0761-75755 

Dienstag  Hölderle-Carré Apotheke Caunes Freiburg (Wiehre), 
 Konrad-Goldmann-Str. 5 A,Tel. 0761-368898201 

Mittwoch  Schwabentor-Apotheke Freiburg (Innenstadt), 
 Oberlinden 22, Tel. 0761-34243 

Donnerstag  Brunnen-Apotheke Freiburg (Innenstadt), 
 Bertoldstr. 8, Tel. 0761-32999 

Freitag  Kur-Apotheke Kirchzarten, 
 Hauptstr. 16, Tel. 4333 

Musikhock in Wittental vom 1. - 3. Juli 
Vom 1.- 3. Juli findet wieder der traditionelle und beliebte Musikhock 
in Wittental statt, bei dem sich drei Tage auf dem wunderschön gele-
genen Festplatz beim Baldenwegerhof alles um die Blasmusik dreht. 
Am Samstag beginnt die Veranstaltung um 18.00 Uhr, um 19.00 Uhr 
findet der Fassanstich statt, ab 18.30 Uhr umrahmt vom Musikverein 
Freiburger Verkehrs AG. Ab 21.00 Uhr öffnet die „hockBAR“ mit Musik 
für Jederfrau und Jedermann; der Eintritt ist frei. 
Am Sonntag geht es weiter ab 11.30 Uhr mit der Stadtmusik Elzach, 
ab 14.00 Uhr den Jugendkapellen aus dem Dreisamtal sowie ab 18.00 
Uhr dem Verbandsseniorenorchester Markgräflerland. Um 16.00 Uhr 
findet eine Instrumentenvorstellung für Jung und Alt statt, zu der 
alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Für Speis und Trank ist 
wie immer bestens gesorgt - umfangreiche Schwarzwälder Spezia-
litäten stehen zur Auswahl, ebenso aber auch Flammkuchen, Steaks 
und natürlich eine riesige Auswahl an Kuchen und Torten (auch Ihre 
Kuchenspende wird sehr dankbar entgegengenommen) sowie ver-
schiedene Kaffeespezialitäten. Für unsere kleinen Gäste bieten wir 
wieder eine riesige Spielwiese, eine große Hüpfburg, tolle Spielgerä-
te und bei schönem Wetter eine spaßige Wasserrutsche.  
Als kulinarische Highlights servieren wir am Sonntag Mittag Rind-
fleisch mit Meerrettich und feinen Nudeln sowie am Montag Abend 
ab 18.00 Uhr Schweinshax’n mit Bauernbrot, musikalisch umrahmt 
von den Musikvereinen Ebnet, Stegen und Eschbach.  
Der Musikverein Wittental möchte Sie ganz herzlich zu dieser Veran-
staltung einladen und würde sich sehr freuen, Sie als Gäste begrüs-
sen zu dürfen.

Tag der offenen Gartentür in Stegen am  
Sonntag, den 2. Juli von 13.00 - 17.00 Uhr 
Liebe Garteninteressierte, Hobbygärtner*innen, Spaziergänger und 
Flaneure:
Im Rahmen des Gartenerlebnis-Jahres im Dreisamtal lädt der AK-Kli-
maschutz Stegen am Sonntag 2. Juli dazu ein, die Vielfalt der Stege-
ner Gärten anzusehen. Im Kernort Stegen und in Ortsteilen öffnen 
angemeldete Gärten ihre Pforten: Schrebergärten, Hochbeete, 
Staudengärten, Wildnisgarten, Perma-Kultur-Anlage, Biodiversi-
tät-Naturgarten uvm. – Besucher sind willkommen einzutreten, zu 
verweilen, zu plaudern, Erfahrungen auszutauschen und Anregun-
gen zu erhalten. Die Gärten werden durch einen bunten Luftballon 
und ein Willkommensschild für Besucher kenntlich sein. Eine Liste 
in welchem Ortsteil und in welcher Straße sich der Garten befindet, 
ist auf der Homepage des AK Klimaschutz einzusehen unter: www.
klimaschutz-stegen.de 
Interesse mit Ihrem Garten mitzumachen? Dann melden Sie sich ger-
ne noch zeitnah telefonisch bei Anne Hering Tel. 912095 an.
 
Wir freuen uns auf einen fröhlichen und informativen Spazier-Tag! 
www.klimaschutz-stegen.de, info@klimaschutz-stegen.de 



     DONNERSTAG, 29. JUNI 2023 | 3Mitteilungsblatt der Gemeinde STEGEN

Dreisambad in Kirchzarten und übernimmt den Differenzbetrag zwi-
schen der verbilligten Familienkarte und der normalen Saisonkarte. 
Die Zuschüsse werden per Banküberweisung ausbezahlt. Die not-
wendigen Unterlagen: 
 
•	 Ihren Personalausweis 
•	 ALLE Saisonkarten 
•	 die Zahlungsquittungen
•	 Ihre Bankverbindung
 
können Sie gerne bis zum 15. Juli 2023 im Rathaus Stegen, Dorf-
platz 1, Zimmer 01 UG, während den üblichen Öffnungszeiten vorle-
gen oder diese per Mail an Rombach@stegen.de senden. 

Öffnungszeiten des Dreisambades: täglich von 9:00 – 19:30 Uhr. 
 
Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen finden Sie un-
ter www.dreisambad.de 
 
Ansprechpartnerin: Frau Rombach, Gemeindekasse, Tel: 3969-42. 
 
 
Unser Rathaus steht Ihnen zur Verfügung. Bitte 
vereinbaren Sie telefonisch vorab einen Termin. 
Sie erreichen uns unter: 
Fränzi Kleeb Bürgermeisterin 3969-20 
Diane Schweizer  Sekretariat und Tourismus  3969-0 
Georg Link Hauptamt 3969-23 
Jonas Jung Personal und Digitales 3969-32 
Hildegard Eberle  Standesamt und Soziales, 
 Ordnungsamt 3969-33 
Thomas Ketterer Bauamt 3969-39 
Tanja Schmidt Liegenschaften 3969-22 
Joana Heilbock Bürgerbüro 3969-38 
Katharina Kuhn Rechnungsamt 3969-43 
Anke Prior Rechnungsamt 3969-52 
Anja Rießle Steuern und Abgaben 3969-45 
Erika Rombach Gemeindekasse 3969-42 
Jessica Saum Gemeindekasse 3969-37 
Andreas Hummel  Kinder- und Jugendbüro 3969-58 
Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt: 
Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und dienstags zusätz-
lich von 14.00 bis 17.30 Uhr. 
 
Johannes Schweizer, Ortsverwaltung Eschbach, Tel. 61524 
(Sprechzeiten: Mo., 15.00-16.30 Uhr und Do., 18.00-20.00 Uhr, 
E-Mail: ov.eschbach@t-online.de) 
 
 

Standesamt/Soziales geschlossen 
am 04.07.2023 bleibt das Standesamt/Soziales wegen Fortbil-
dung ganztags geschlossen. Wir bitten um Beachtung! 

 

 
Achtung Waldbrandgefahr  
Auf Grund der langanhaltenden Trockenperiode besteht die große 
Gefahr von Wald und Vegetationsbränden. Alle Waldbesucherinnen 
und Waldbesucher sind gefordert, bei ihren Aktivitäten besonders 
umsichtig zu sein, um Waldbrände zu vermeiden. Bitte beachten Sie 
deshalb weiterhin, dass in Wald und Flur schon der kleinste Funke zu 
einem Brand mit möglicherweise verheerenden Folgen führen kann. 
Wer draußen unterwegs ist, sollte aufmerksam auf Rauchent-
wicklungen achten und gegebenenfalls gleich die Feuerwehr 
über 112 verständigen. 

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Rißler, Amt für öffentliche Ordnung, 
Tel. 3969-36, E-Mail: rissler@stegen.de 

Stegener Kulturtage
Konzert für Orgel und Trompete  

mit J. Götz und Chr. Glogau  
Sonntag, 16.07.2023, 17.00 Uhr,  

Herz Jesu Kirche in Stegen 
Einlass 16.30 Uhr, Eintritt frei, Spenden erwünscht

AKTUELLES AUS STEGEN

Altersjubilare im Juli 2023 
Am 04.07. feiert Frau Erika Rombach den 80. Geburtstag, 
am 10.07. feiert Herr Stefan Wehrle den 95. Geburtstag, 
am 15.07. feiert Herr Heinrich Mäder den 70. Geburtstag, 
am 15.07. feiert Herr Michael Karl Georg Ripberger 
  den 70. Geburtstag, 
am 17.07. feiert Herr Hans-Joachim Glißmann den 70. Geburtstag, 
am 18.07. feiert Herr Rainer Karl Lutz den 70. Geburtstag, 
am 19.07. feiert Herr Peter Adelbert Gschwind den 95. Geburtstag, 
am 23.07. feiert Herr Rainer Johannes Mangei den 85. Geburtstag, 
am 26.07. feiert Frau Gertrud Marianne Fräßle den 70. Geburtstag, 
am 30.07. feiert Frau Angelika Christa Simonis den 70. Geburtstag. 

Den Altersjubilaren gilt der besondere Glückwunsch der Ge-
meinde. Möge Ihnen ein recht langer und glücklicher Le-
bensabend beschieden sein. 

Altpapiersammlung am  
Samstag, 8. Juli 2023 in Stegen
Ab 7.00 Uhr sammeln der Ortsverein des DRK 
Stegen und die Feuerwehr in Eschbach Kartonagen und Altpa-
pier. Bitte stellen Sie dies handlich gebündelt und gut sichtbar 
bereit. Es wird abgeholt.
Vor allem das Sammeln und Bereitstellen Ihrer Zeitschriften und 
Magazine ist von Vorteil, da wir die Vergütung nach Gewicht 
pro Tonne erhalten.
Kunststoffe können leider nicht mitgenommen werden.

Die Sammelcontainer stehen bereits am Freitag, 7. Juli 2023 vor 
dem Bauhof im Gewerbepark bzw. am Feuerwehrgerätehaus in 
Eschbach für Selbstanlieferer zur Verfügung. Beide Organisatio-
nen danken schon heute für die Unterstützung. 

Abfuhr der gelben Säcke 
Die nächste Abfuhr ist am Donnerstag, 13. Juli 2023, ab 6.00 Uhr. 
Bei Rückfragen oder Reklamationen bitten wir Sie, sich direkt an die 
Reklamationstelefon-Nr. 0800 122 32 55, zu wenden.  
 

AUS DEM RATHAUS

Dreisambad Kirchzarten 
Die Gemeinde Stegen unterstützt auch in diesem Jahr Familien mit 
Hauptwohnsitz in Stegen beim Kauf von Familienkarten für das 
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Abschläge für die  
Wasser- und Abwassergebühren 
Wir weisen auf die zum 01.07.2023 fälligen Wasser- und Abwasser-
gebühren hin. Die Höhe des Abschlags können Sie aus Ihrer Jahres-
endabrechnung 2022 entnehmen. 
Wir empfehlen Ihnen, am SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren 
teilzunehmen 
- Beträge werden nur zum Fälligkeitstermin abgebucht, 
- es entstehen keine Mahngebühren und Säumniszuschläge, 
- eventuelle Rückerstattungen können schneller überwiesen wer-

den, 
- jederzeit widerrufbar 

Bei allen Zahlungspflichtigen, die bereits am SEPA-Lastschrifteinzug 
teilnehmen, wird die Abgabenschuld zum Fälligkeitstermin abge-
bucht. Falls Sie uns kein SEPA Lastschriftmandat erteilt haben bitten 
wir Sie, die Abschlagszahlung unter Angabe des Buchungszeichens 
rechtzeitig zur Fälligkeit zu überweisen. Es werden keine gesonder-
ten Abschlagsanforderungen versandt. 

Ihre Ansprechpartnerin: Frau Rießle, Tel. 3969-45. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gemeinde Stegen
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

suchen wir eine

Fachbereichsleitung Bauverwaltung (m/w/d) 
bis A 12 LBesG bzw. EG 11 TVöD

(Voll- oder Teilzeit - Jobsharing möglich, unbefristet)

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
•  Leitung der Bauverwaltung
•  Gemeindeentwicklung/Bauleitplanung
•  Begleitung von Hochbaumaßnahmen in allen Projektpha-

sen und Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
•  Bearbeitung von Baugesuchen
•  Vertrags- und Vergabewesen gemäß HOAI, VOB und UVgO
•  Geschäftsstelle des Bauausschusses
•  Grundbucheinsichtsstelle
•  Klimaschutz (die Einstellung eines Klimaschutzmanagers 

(m/w/d) ist geplant)

Änderungen des Aufgabengebietes bleiben vorbehalten.

Ihr Profil:
•  Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium als B.A. „Public 

Management“, als Diplom- Verwaltungswirt/in (m/w/d), 
als Verwaltungsfachwirt/in (m/w/d); Angestelltenprüfung 
II oder eine vergleichbare Qualifikation

•  Kooperativer Führungsstil, Bürgerfreundlichkeit, Sozial-
kompetenz und Teamfähigkeit

•  Durchsetzungsvermögen und Verhandlungsgeschick
•  Hohes Maß an Eigeninitiative, Organisationstalent und Be-

lastbarkeit
•  Die Stelle eignet sich auch für Berufsanfänger/innen 

(m/w/d)

Wir bieten:
•  Ein vielseitiges, verantwortungsvolles und interessantes 

Aufgabengebiet
•  Eine Führungsposition in einer bürgerorientierten Verwal-

tung
•  Eine Stelle, die im Rahmen von Jobsharing grundsätzlich 

teilbar ist
•  Flexible Arbeitszeitgestaltung
•  Zusammenarbeit in einem aufgeschlossenen Team
•  Eine Wohnung, die bei Bedarf zur Verfügung gestellt wer-

den
•  Betriebliches Gesundheitsmanagement mit dem Firmen-

fitnessprogramm Hansefit (Nutzung von Fitnessstudios 
und Bädern bei Eigenbeteiligung von lediglich 25 € pro 
Monat)

•  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•  Eine zusätzliche Altersrente über die Zusatzversorgungs-

kasse des KVBW
•  Eine Stelle in Besoldungsgruppe A 12 (LBesG) bzw. Ent-

geltgruppe 11 des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD)

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 09.07.2023 an 
die Gemeindeverwaltung Stegen, Dorfplatz 1, 79252 Stegen 
oder per Mail an bewerbung@stegen.de. 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Bürgermeisterin Fränzi 
Kleeb, Tel. 07661 396920 oder Hauptamtsleiter Georg Link, Tel. 
07661 396923. Weitere Informationen zur Gemeinde Stegen 
finden Sie unter www.stegen.de.

Gemeinde Buchenbach 
Landkreis Breigau-Hochschwarzwald 

Im Bereich der Schulkindbetreuung der Sommerbergschule in Buchen-
bach sind verschiedene Stellen zu besetzen. Derzeit besuchen rund 110 
Schüler*innen die Sommerbergschule. Die Grundschule besteht aus 
sechs Klassen. Davon werden im kommenden Schuljahr rund 70 Kinder 
in der Schulkindbetreuung vor und nach dem Unterricht betreut. 

Für die Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung suchen wir zum kommen-
den Schuljahr 

Betreuungskräfte (m/w/d) 
in Teilzeit, sozialversicherungspflichtig (8 bis 12 Wochenstunden) 

und/oder 

geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 
(bis 5,5 Wochenstunden) 

weiter suchen wir eine 

Unterstützung in der  
Hauswirtschaft/Schulküche 

(m/w/d) (Montag bis Donnerstag ab ca. 13.00 Uhr oder später, ca. 
2 Stunden/Tag) 

Wir bieten wir Ihnen 
•  eine interessante, verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit im 

gut eingespieltem Team 
•  arbeitsfreie Zeit in den Schulferien 
•  Bezahlung nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) im 

Rahmen einer geringfügigen oder sozialversicherungspflichtigen 
Teilzeitbeschäftigung 

•  ein betriebliches Gesundheitsmanagement (Hansefit und JobRad) 
•  der Arbeitsumfang beträgt wählbar 4 Stunden bis zu 12 Stunden/

Woche während der Schulzeit. 

Weitere Details finden Sie unter www.buchenbach.de > 
Aktuelles > Stellenausschreibung 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bitte bei der Gemeindeverwal-
tung Buchenbach, Hauptstraße 20, 79256 Buchenbach oder per E-Mail 
an personalamt@buchenbach.de 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiterin Frau van Ber-
gen, Teamleitung Schulkindbetreuung, Telefon 07661 3965-56, 
c.vanBergen@buchenbach.de
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
Ausschreibung Jahresprogramm 2024 
Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz (MLR) hat das Jahresprogramm 2024 zum Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum (ELR) mit Bekanntmachung vom 26. Mai 
2023 im Staatsanzeiger ausgeschrieben. 

Das ELR 
Mit dem ELR hat das Land Baden-Württemberg ein umfassendes 
Förderangebot für die strukturelle Entwicklung ländlich geprägter 
Dörfer und Gemeinden geschaffen. Gefördert werden Projekte, die 
lebendige Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten 
ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienst-
leistungen sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Ziel 
des Jahresprogramms 2024 ist, Impulse zur innerörtlichen Entwick-
lung und Aktivierung der Ortskerne zu setzen und dabei auch den 
Klimaschutz zu berücksichtigen. Daher wird die Nutzung vorhande-
ner Bausubstanz besonders gefördert. Zudem sind ab diesem Pro-
grammjahr Neubauprojekte in den Förderschwerpunkten Innenent-
wicklung/Wohnen, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen nur 
noch förderfähig, sofern die Tragwerkskonstruktion überwiegend 
aus einem CO2-speichernden Material (z.B. Holz) besteht. 
Projektträger und Zuwendungsempfangende können neben den 
Kommunen beispielsweise auch Vereine, Unternehmen und Privat-
personen sein. 

Wo liegen die Förderschwerpunkte? 
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung der 
örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des 
täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. Gefördert wer-
den unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, Metzgereien, Bäcke-
reien und Handwerksbetriebe. Zur Grundversorgung können auch 
Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen im Gesund-
heitsbereich gehören. Investitionen von Kleinstunternehmen der 
Grundversorgung und für Einrichtungen für lokale Basisdienstleis-
tungen können mit einem erhöhten Fördersatz von bis zu 30 % (ggf. 
35 % bei zusätzlichem CO2-Speicherzuschlag) gefördert werden. 
Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden die 
Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch Um-
nutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung 
zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierungen), 
innerörtliche Nachverdichtung (ortsbildprägende Neubauten un-
ter Verwendung CO2-speichernder Baustoffe), Verbesserung des 
Wohnumfeldes, Entflechtung unverträglicher Gemengelagen sowie 
die Neuordnung mit Baureifmachung von Grundstücken gefördert. 
Bei eigengenutzten wohnraumbezogenen Projekten liegt der Re-
gelfördersatz bei 30 %. Der Höchstbetrag pro Wohneinheit beträgt 
bei Modernisierungen, Umbauten und Aufstockungen 50.000 €, bei 
Umnutzungen bis zu 60.000 €. Neubauten in Baulücken werden mit 
bis zu 30.000 € gefördert. Für den Förderschwerpunkt Wohnen/In-
nenentwicklung wird etwa die Hälfte der im Jahresprogramm 2024 
zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt. Neu ist die Möglichkeit, 
Projekte auch in Baugebieten der 70er-Jahre zu fördern, sofern das 
Wohngebiet direkt oder über ältere Bebauung mit der Ortsmitte ver-
bunden ist. 
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte unter-
stützt, die zur Umnutzung oder Weiterentwicklung vorhandener 
Bausubstanz beitragen. Auch die Entflechtung störender Gemenge-
lagen im Ortskern ist ein wichtiges Förderziel. Gefragt sind Projekte 
von kleinen und mittleren Unternehmen, die zum Erhalt der dezen-
tralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung und Schaffung von 
zukunftsfähigen Arbeitsplätzen beitragen. 

CO2-Speicherzuschlag 
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2 binden-
de Baustoffe im Tragwerk wie z.B. Holz einsetzt, kann in definierten 
Fällen einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten auf den Regelförder-
satz und eine erhöhte Maximalförderung bekommen, sofern dies 
nach beihilferechtlichen Bestimmungen möglich ist. 

Antragsverfahren 
Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können ausschließ-
lich von den Städten/Gemeinden gestellt werden. Diese Aufnahme-
anträge enthalten auch die privaten Projekte. 
Das MLR entscheidet im Frühjahr 2024 über die Aufnahme in das 
ELR. 
Daher ist es notwendig, dass die Unterlagen zu den privaten Projek-
ten bis spätestens 31.08.2023 bei der Gemeinde vorliegen. 
Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in Frage kom-
men könnte, so wenden Sie sich an Herrn Ketterer, Tel. 3969-39, 
E-Mail: ketterer@stegen.de, um die erforderlichen Unterlagen abzu-
stimmen. 
Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen werden, die 
vor der Programmentscheidung im Jahr 2024 nicht begonnen sind 
und im Jahr der Förderentscheidung begonnen werden. 
Weitere Informationen über die Fördervorrausetzungen, die Förder-
höhe und das Verfahren zur Antragstellung finden Sie unter https://
mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/
foerderung/elr/ oder unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/the-
men/land/elr/seiten/elr-antragstellung/ 

Regierungspräsidium Freiburg 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum und 
EFRE-ELR Förderprogramm „Spitze auf dem 
Land!“ 
Neue Förderrunde „Spitze auf dem Land!“, Antragsfrist bis 
31.08.2023 
Das im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) angesiedelte 
Förderprogramm „Spitze auf dem Land! Technologieführer für Ba-
den-Württemberg“ geht in die nächste Runde. Anträge können von 
interessierten Unternehmen über die Gemeinde Stegen bis zum 31. 
August 2023 beim Regierungspräsidium Freiburg eingereicht wer-
den. 
 
Zusammengefasst die wichtigsten Fakten zu „Spitze auf dem Land!“: 
Wer wird gefördert? 
Innovative und Technologieorientierte KMU < 100 Mitarbeitende im 
Ländlichen Raum (nach Landesentwicklungsplan BW). 

Was wird gefördert? 
Unternehmensinvestitionen in Gebäude, Maschinen und Anlagen 
zur Entwicklung und wirtschaftlichen Nutzung neuer oder verbes-
serter Produkte und Dienstleistungen. Zusätzlich sollen nachhaltige 
Beiträge zur Verbesserung der Ressourcen- und Energieeffizienz im 
Produktionsprozess erreicht werden. 

Wie wird gefördert? 
Interessierte Unternehmen reichen über die Gemeinde bis zum 31. 
August 2023 einen Antrag beim RP Freiburg ein. Kleine Unterneh-
men mit < 50 Mitarbeitenden können einen Zuschuss von bis zu 20 
% erhalten, mittlere Unternehmen mit < 100 Mitarbeitenden bis zu 
10 %. Der Höchstbetrag für ein Projekt beträgt 400.000 €. Bei Vor-
haben mit deutlich erkennbarem Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und 
Bioökonomie beträgt die maximale Förderung 500.000 €. Zuwen-
dungen unter 200.000 € werden nicht bewilligt. 
 
Weitere Informationen sowie die notwendigen Formulare finden Sie 
auf folgender Seite des Förderprogramms: 
https://2021-27.efre-bw.de/foerderungsuebersicht/innovation-in-
kmu-spitze-auf-dem-land/
Eine Übersichtskarte zum Ländlichen Raum Baden-Württembergs 
nach Landesentwicklungsplan 2002 finden Sie hier: 
https://www.lel-web.de/app/ds/lel/a3/Online_Kartendienst_ex-
tern/Karten/45622/index.html

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
bleibt am 7. Juli für Besucher geschlossen 
Grund ist eine Mitarbeiterveranstaltung. Betroffen davon sind 
alle Verwaltungsgebäude in Freiburg sowie die Außenstellen in 
Breisach, Müllheim und Titisee-Neustadt. 
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Bei Fragen zum Förderprogramm bzw. zur Antragstellung wenden 
Sie sich bitte an: Nicole Bucher, Regierungspräsidium Freiburg, Ent-
wicklungsprogramm Ländlicher Raum und EFRE-ELR Förderpro-
gramm „Spitze auf dem Land!“ 
Referat 32 – Betriebswirtschaft, Agrarförderung und Strukturent-
wicklung – Bertoldstraße 43, 79083 Freiburg i. Br. (Postfachadresse), 
Tel. 0761 / 208-1255, Fax: 0761 / 208-39-1255, E-Mail: 
nicolette.bucher@rpf.bwl.de. 
 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
Änderungsbeschluss 2 und Feststellung  
der Gebietsgrenze vom 12.06.2023
Zusammenlegung Glottertal

A. Änderung des Zusammenlegungsgebietes
1.  Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald -untere Flurberei-

nigungsbehörde - ordnet hiermit eine geringfügige Änderung 
des Zusammenlegungsgebiets der Zusammenlegung Glotter-
tal nach § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FiurbG) in der 
Fassung vom 16.03.1976 (BGBI. I S. 546) an:

 Seit Anordnung des Zusammenlegungsverfahrens wurden 
Flurstücke, die innerhalb und außerhalb des Zusammenle-
gungsgebiets lagen, im Liegenschaftskataster unabhängig von 
Maßnahmen der Zusammenlegung verschmolzen.

 Soweit das neugebildete (verschmolzene) Flu rstück mit der 
Flurstücksnummer bezeichnet wird , die das bisher innerhalb 
des Zusammenlegungsgebiets liegende Flurstück hatte, ist 
nunmehr das neugebildete Flurstück innerhalb des Verfahrens-
gebiets.

 Davon abweichend werden aus dem Zusammenlegungsgebiet 
ausgeschlossen:

 Von der Gemeinde Glottertal, Gemarkung Unterglottertal
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 die Grundstücke Flst. Nr. 90/1 und 223/36.

 Von der Gemeinde Glottertal, Gemarkung Oberglottertal
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 das Grundstück Flst. Nr. 115/4.

 Von der Gemeinde Glottertal, Gemarkung Ohrensbach
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 das Grundstücke Flst. Nr. 9/14.

 Soweit das neugebildete (verschmolzene) Grundstück mit der 
Flurstücksnummer bezeichnet wird , die das bisher außerhalb 
des Zusammenlegungsgebiets liegende Flurstück hatte, ist 
nunmehr das neugebildete Flurstück außerhalb des Verfah-
rensgebiets.

 Über Vorstehendes hinaus werden in das Zusammenlegungs-
gebiet einbezogen:

 Von der Gemeinde Denzlingen, Gemarkung Denzlingen
 Landkreis Emmendingen
 die Grundstücke Flst. Nr. 681 , 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 

5562, 5562/1, 7770

 bzw. ausgeschlossen:

 Von der Gemeinde Glottertal, Gemarkung Unterglottertal
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 die Grundstücke Flst. Nr. 1/11 , 222/3, 222/10, 256/1 , 256/5, 

258, 259/2, 287, 287/1 und 340.

 Von der Gemeinde Glottertal, Gemarkung Oberglottertal
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 die Grundstücke Flst. Nr. 5/10, 5/13, 5/26, 12/11 , 14 und 115/3.

 Von der Gemeinde Glottertal, Gemarkung Ohrensbach
 Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 die Grundstücke Flst. Nr. 2, 2/2, 2/3 , 2/4, 18/7, 18/8,1 8/9, 18/10, 

18/11 , 18/12, 18/13, 18/14, 18/15, 18/16, 18/17, 18/18, 18/19, 
18/20, 18/21 , 18/22, 18/23, 18/24, 18/25, 19/21 , 21/3 , 24/51 , 
24/52, 24/53, 24/54, 24/55, 24/56, 24/57, 43 und 57/4.

 Die sich aus vorstehenden Änderungen ergebende Gebiets-
abgrenzung ist aus der Gebietskarte Blatt 1 - Blatt 4 vom 
12.06.2023 ersichtlich. Die zeichnerische Darstellung ist - auch 
bei evtl. Unstimmigkeiten zwischen Text und Karte- für die 
neue Gebietsabgrenzung maßgeblich.

2.  Soweit Grundstücke einbezogen worden sind , gilt:
2. 1  Am Zusammenlegungsverfahren sind neu beteiligt:
 Als Teilnehmer die Eigentümer und Erbbauberechtigten der 

zum Erweiterungsgebiet gehörenden Grundstücke;

 als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an diesen Grund-
stücken, sowie die Eigentümer von nicht zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücken, die zur Errichtung 
fester Grenzzeichen an der Grenze des Zusammenlegungsge-
biets mitzuwirken haben.

2.2  Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, z. B. 
Pachtrechten, werden aufgefordert, diese Rechte innerhalb 
von 3 Monaten beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarz-
wald -untere Flurbereinigungsbehörde- (Anschrift der ge-
meinsamen Dienststelle Flurneuordnung der Landratsämter 
Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen: Berliner Allee 
3a, 79114 Freiburg) anzumelden.

 Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Monatsfrist angemeldet 
oder nachgewiesen, so kann das Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald -untere Flurbereinigungsbehörde- die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen.

 Der Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung 
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die 
Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsakts in Lauf gesetzt 
worden ist.

2.3  ln der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung 
des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald nur Änderun-
gen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsbetrieb gehören.

 Bauwerke, Brunnen , Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung des Land-
ratsamtes errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder be-
seitigt werden.

 Sind entgegen diese·n Vorschriften Änderungen vorgenom-
men oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden , so kön-
nen sie im Zusammenlegungsverfahren unberücksichtigt blei-
ben. Das Landratsamt kann den früheren Zustand, notfalls mit 
Zwang, wiederherstellen lassen, wenn dies der Zusammenle-
gung dient.

2.4  Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, einzelne Bäume, He-
cken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung des 
Landratsamtes beseitigt werden, andernfalls muss das Landrat-
samt Ersatzpflanzungen anordnen.

2.5  Auf den in das Zusammenlegungsverfahren einbezogenen 
Waldgrundstücken dürfen Holzeinschläge, die den Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen 
werden. Andernfalls kann diese anordnen, dass die abgeholzte 
oder verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß in Bestand zu 
bringen ist.

2.6  Wer gegen die unter Nr. 2.3 bis 2.5 genannten Vorschriften ver-
stößt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße be-
legt werden.

2.7  Neben den unter 2.1 bis 2.5 genannten Einschränkungen 
gelten die Beschränkungen nach dem Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz sowie dem Naturschutzrecht (z.B. Dauer-
grünlandumwandlungsverbot, Biotop- und Artenschutz) un-
verändert weiter.
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B.  Feststellungsbeschluss des Zusammenlegungsgebietes
 Das Zusammenlegungsgebiet wird mit der Abgrenzung , die 

aus der Gebietskarte Blatt 1- Blatt 4 vom 12.06.2023 ersicht-
lich ist, festgestellt. Diese Gebietskarte Blatt 1 - Blatt 4 vom 
12.06.2023 ersetzt die Gebietskarte vom 30.10.2002 und ist Be-
standteil dieses Beschlusses.

 Das Zusammenlegungsgebiet hat eine Fläche von rd. 3201 ha 
und umfasst die Gemarkungen:

 Föhrental mit rd. 863 ha, Oberglottertal mit rd . 1371 ha, Oh-
rensbach mit rd. 475 ha,

 Unterglottertal mit rd . 287 ha, Denzlingen mit rd. 46 ha und St. 
Peter mit rd . 160 ha.

 Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte Blatt 1 
-Blatt 4 liegt 1 Monat lang vom 1. Tag seiner öffentlichen Be-
kanntmachung an gerechnet- im Rathaus in Glottertal zur Ein-
sichtnahme für die Beteiligten aus.

 Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tage nach der Be-
kanntgabe sämtlicher Unterlagen in der betreffenden Gemein-
de ein.

 Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Gebiets-
karte Blatt 1 - Blatt 4 auf der Internetseite des Landesamts für 
Geoinformation und Landentwicklung unter o. g. Verfahren 
(www.lgl-bw.de/2523) eingesehen werden.

 Datenschutzrechtliche Hinweise zu den personenbezogenen 
Daten, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens erho-
ben werden , können ebenfalls auf der Internetseite des Lan-
desamts für Geoinformation und Landentwicklung unter o. g. 
Verfahren (www.lglbw.de/2523) sowie auf der Internetseite des 
Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Änderungsbeschluss 2 und die Feststellung der Gebiets-
grenze kann innerhalb eines Monats Widerspruch beim Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald, Sitz: Freiburg im Breisgau eingelegt 
werden.
(Hinweis: Anschrift der gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung 
der Landratsämter Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen: 
Berliner Allee 3a, 79114 Freiburg oder jede andere Stelle des Land-
ratsamts Breisgau-Hochschwarzwald)

Begründung zur Änderung des Zusammenlegungsgebietes
Die Einbeziehung der Grundstücke ist erforderlich, um die Gebiets-
grenze aufgrund der Veränderung des Liegenschaftskatasters an die 
veränderten Grundstücksgrenzen anzupassen.

Die Ausschließung der Grundstücke ist zweckmäßig, da die Ziele der 
Zusammenlegung auch ohne diese Grundstücke erreicht werden 
können (z.B. aufgrundvon nicht landwirtschaftlichen Bebauungen) 
und aufgrund der Veränderungen des Liegenschaftskatasters, um 
die Gebietsgrenze an die veränderten Grundstücksgrenzen anzu-
passen.

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat der Änderung des Zu-
sammenlegungsgebiets zugestimmt.

Begründung zur Feststellung des Zusammenlegungsgebietes Im 
Laufe der Jahre seit Anordnung des Zusammenlegungsverfahrens 
haben sich Änderungen im Liegenschaftskataster ergeben (z.B. Bau-
landumlegungen, Grundstücksverschmelzungen), durch die sich 
auch Benennung und Zuschnitt von Grundstücken innerhalb des 
Verfahrensgebiets geändert haben. Die Gebietskarte, die mit dem 
Zusammenlegungsbeschluss und dem Änderungsbeschluss vom 
20.02.2008 das Flurbereinigungsgebiet abgegrenzt hat, ist abhand-
engekommen. Sie kann jedoch auf Grundlage anderer Unterlagen, 
die die ursprüngliche Gebietsgrenze darstellen, rekonstruiert wer-
den. Aus diesen Gründen wird eine neue Gebietskarte gefertigt und 
das Zusammenlegungsgebiet mit diesem Beschluss in den Grenzen 
der neuen Gebietskarte Blatt 1 - Blatt 4 vom 12.06.2023 gemäß§§ 92, 
93 Abs. 2 i.Vm. § 86 Abs. 2 Nr. 1 FlurbG festgestellt. Eine Änderung 
des bisherigen Zusammenlegungsgebiets ist damit, mit Ausnahme 
der Änderungen, die sich mit dem Änderungsbeschluss Nr. 2 vom 
12.06 .2023 ergeben haben, nicht verbunden.

gez. Faller, LVD

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
Fachbereich Umweltrecht 
Die aktuelle Wetterlage sorgt für gesunkene Pegelstände an Flüssen 
und Seen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. In absehbarer 
Zeit sind keine wesentlichen Niederschläge zu erwarten. Da an al-
len Pegeln im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die nach der 
Rechtsverordnung vom 18.08.2022 festgelegten Referenzpegel be-
reits erreicht sind bzw. eine Unterschreitung in den nächsten Tagen 
zu erwarten ist, ist die Wasserentnahme an oberirdischen Gewässern 
damit eingeschränkt. Mit der Rechtsverordnung wird bei entspre-
chenden Niedrigwasserständen die Entnahme von Wasser mittels 
Pumpvorrichtung, das Schöpfen mit Handgefäßen, Schwemmen 
oder ähnliches generell verboten, wenn die genannten Wasserstän-
de an ausgewählten Referenzpegeln für die jeweils zugeordneten 
Gemeinden erreicht bzw. unterschritten werden.

Das Tränken von Vieh ist auch bei Unterschreiten der Niedrigwas-
serstände zulässig, wenn das Wasser nicht aufgestaut und keine 
baulichen Veränderungen am Gewässer vorgenommen werden. 
Die Entnahme ist einzustellen, wenn die weitere Entnahme zu einer 
Schädigung des Gewässers führen würde.

Die Rechtsverordnung ist auf der Internetseite des Landratsamtes 
unter den Bürgerinformationen/Allgemeinverfügungen einsehbar. 
Die aktuellen Pegelstände können über die Seite der Hochwasser-
vorhersagezentrale (www.hvz.baden-wuerttemberg.de) abgerufen 
werden.“

  

SCHULE/ KINDERGARTEN

VHS - Außenstelle Stegen

Das Theater Freiburg stellt die Spielzeit 2023/24 vor 
Das Theater Freiburg ist diesen Sommer wieder im Freiburger Umland 
unterwegs, um das Programm der kommenden Spielzeit vorzustel-
len. In Kirchzarten lädt die VHS Dreisamtal und das Theater Freiburg 
am Dienstag, den 11.07. um 19.30 Uhr herzlich zu einem Informa-
tionsabend zur Theatersaison 2023/24 im Katholischen Gemein-
dehaus ein. Tatjana Beyer, Musikdramaturgin am Theater Freiburg, 
wird das Programm der nächsten Spielzeit vorstellen und erläutern. 
Durch den Abend führt Günter Daubenberger, der die Besucherge-
meinschaften am Theater Freiburg betreut. Für den musikalischen 
Rahmen sorgen Solist_innen des Freiburger Opernensembles sowie 
Andrea Mele am Klavier, die Sie an diesem Abend „hautnah“ erleben 
können. Alle, die allgemein am Theater Freiburg interessiert sind und 
die, die an den Besuchergemeinschaften teilnehmen möchten, sind 
herzlich zu diesem informativen und unterhaltsamen Abend einge-
laden, zu dem der Eintritt frei ist. Eine Anmeldung unter Tel. 5821 ist 
erwünscht. 
 
 
Bundesagentur für Arbeit  
Agentur für Arbeit Freiburg
Von der Uni in den Beruf 
Am Donnerstag, 6. Juli, informieren Expertinnen und Experten des 
Instituts für freie Berufe (IFB) in einer Online-Veranstaltung über al-
les Wissenswerte einer erfolgreichen Existenzgründung. Der Vortrag 
beginnt um 10.00 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Der Vortrag erfolgt via Zoom. Die Zugangsdaten 
gibt es nach Anmeldung per E-Mail an Freiburg Hochschulteam@
arbeitsagentur.de. Nicht selten bietet sich die Möglichkeit, neben 
dem Studium Aufträge anzunehmen oder nach dem Studium in 
die Selbstständigkeit zu starten. Wer eine solche Existenzgründung 
plant, hat sich im Vorfeld mit einer Vielzahl an Fragen zu beschäfti-
gen. Praxisnah vermittelt das Instituts für freie Berufe (IFB) in diesem 
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Vortrag das grundlegende Basiswissen für die Existenzgründung. Im 
Anschluss an den Vortrag gibt es Zeit für Fragen der Teilnehmenden. 
 
Das Kompetenzprofil in der Bewerbung 
Am Donnerstag, 6. Juli, informiert Karin Peterseil vom Zentrum für 
Schlüsselqualifikationen zum Thema „Das Kompetenzprofil in der 
Bewerbung: Präsentieren Sie Ihre Qualifikation“. Die Veranstaltung 
beginnt um 18.15 Uhr im Kollegiengebäude I
(Hörsaal 1090) der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und endet 
voraussichtlich um 19.45 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos und 
eine Anmeldung nicht erforderlich. Karin Peterseil zeigt, welche Me-
thoden es zur Erstellung eines Kompetenzprofils gibt und wie diese 
Erkenntnisse optimal für Bewerbungsunterlagen und das persönli-
che Vorstellungsgespräch genutzt werden können. 
 
 
Gewerbe Akademie Freiburg/ 
Handwerkskammer Freiburg 
Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis 
Das Arbeitsrecht regelt Rechte und Pflichten von Beschäftigten 
und von Betrieben. Auf was kommt es beim Arbeitsvertrag an? Wie 
wird ein Arbeitsverhältnis beendet? Diese Themen behandelt das 
Seminar „Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis“ an der Gewerbe 
Akademie der Handwerkskammer Freiburg, das am 12. September 
beginnt. An den vier Abenden (Dienstag und Donnerstag, 18.00 bis 
21.15 Uhr) geht es außerdem um die Mitbestimmung des Betriebs-
rats und um Krankheit von Arbeitnehmern sowie das Urlaubsrecht. 
Weitere Auskünfte, auch zu Zuschüssen aus EU-Fördermitteln, gibt 
die Gewerbe Akademie unter Telefon 0761/15250-24. Infos und An-
meldung auch im Netz: www.gewerbeakademie.de/weiterbildung. 
 
 

VEREINSNACHRICHTEN

Landfrauenverein Kirchzarten-Stegen
Bezirks-LandFrauen Tag in Opfingen 
am Samstag, 1. Juli 2023 findet der BezirksLandFrauentag in 
Opfingen statt. Alle die Lust haben werden gebeten sich bei 
Hildegard Steinhart zu melden, damit unser Verband die Teil-
nehmerzahl für die Planung hat. Bitte sprecht euch gerne unter-
einander ab, um Fahrgemeinschaften zu bilden.  
  
Aktion der Raiffeisen Märkte für Landfrauen 
Vom 3. Juli bis zum 8. Juli 2023 erhalten alle Landfrauen einen 
Rabatt in den Raiffeisenmärkten gegen Vorlage Ihres Mitglieds-
ausweises. 

 
 
 

Miteinander Stegen e.V.

Krabbelgruppe „Die kleinen Strolche“ 
Wir treffen uns immer dienstags ab 10.00 Uhr im Haus der Vereine 
in Stegen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Reden. Spielzeug 
bringt jeder selbst mit. Alle Mütter und Väter mit ihren Kindern bis 
ca. 3 Jahren sind herzlich willkommen. Nähere Informationen: Lara 
Risch, Tel. 0176 8485 7338. 
 
Dorffest 
Wir suchen noch tatkräftige Helferinnen und Helfer für unseren 
Cocktailstand auf dem Stegener Dorffest vom 28. – 30. Juli 2023. Es 
gibt viel zu tun, bestimmt auch die passende Aufgabe für Sie! Bitte 
melden Sie sich im Netzwerkbüro, wenn Sie uns gerne helfen möch-
ten oder vorab noch Fragen zu den verschiedenen Aufgaben haben. 

Wir freuen uns auch über Nichtmitglieder, die den Verein durch ihre 
Mithilfe unterstützen möchten. 
 
Öffnungszeiten des Netzwerkbüros 
Das Netzwerkbüro von Miteinander Stegen e.V. am Dorfplatz 1 ist 
Montag und Freitag von 9.00 – 11.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag 
von 9.00 – 12.00 Uhr besetzt. Es besteht die Möglichkeit, außerhalb 
dieser Zeiten einen Termin zu vereinbaren. Telefonisch ist das Netz-
werkbüro unter Tel. 908206 oder per E-Mail unter netzwerk@mitein-
ander-stegen.de erreichbar. 
 
 
Sportverein Eschbach

 

 

KIRCHENNACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde  
Herz Jesu Stegen 
SAMSTAG, 01.07. Samstag der 
12. Woche im Jahreskreis  
Stegen Herz-Jesu 
17.00 Uhr Eucharistiefeier - 
Dankmesse der Erstkommunionkinder (Pfr. Frische/GRef M. Bill) 
 
SONNTAG, 02.07. + 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS   
Stegen Herz-Jesu 
11.00 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. i. R. Appel)  
 
DIENSTAG, 04.07.   
Zarten Johanneskapelle 
18.30 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. Doninger)  

in der Mehrzweckhalle  
Eschbach - Stegen

Anmeldung & Infos
pole-akrobatik@sve67.de
www.sve67.de

Für jedes Alter (18+)
und Geschlecht
1,5 h / 25 €
(- 5 € für SVE Mitglieder)

Sportverein Eschbach 1967
Am Sommerberg 9

79252 Stegen / Eschbach
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FREITAG, 07.07. Freitag der 13. Woche im Jahreskreis  
Stegen Schlosskapelle 
19.00 Uhr Eucharistiefeier (Pfr. Frische)  
 
SAMSTAG, 08.07. Samstag der 13. Woche im Jahreskreis  
Stegen Herz-Jesu 
18.00 Uhr Eucharistiefeier mit Aufnahme der neuen Ministranten 
  (Pfr. Doninger)  
 
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Jakobus Eschbach
DONNERSTAG, 29.06.    
7.00 Uhr Eucharistiefeier   
FREITAG, 30.06.    
7.00 Uhr Eucharistiefeier  
SAMSTAG, 01.07.    
7.00 Uhr Eucharistiefeier  
SONNTAG, 02.07. 13. Sonntag im Jahreskreis  
9.00 Uhr Eucharistiefeier (Minigr. 4)  
18.00 Uhr Lobpreis mit eucharistischer Anbetung - Beichtgele-

genheit
MONTAG, 03.07.    
7.00 Uhr Eucharistiefeier  
DIENSTAG, 04.07.    
7.00 Uhr Eucharistiefeier  
MITTWOCH, 05.07.    
7.00 Uhr Eucharistiefeier  
DONNERSTAG, 06.07.    
7.00 Uhr Eucharistiefeier  
FREITAG, 07.07.    
7.00 Uhr Eucharistiefeier  
SAMSTAG, 08.07.    
7.00 Uhr Eucharistiefeier  
SONNTAG, 09.07. 14. Sonntag im Jahreskreis  
11.00 Uhr Eucharistiefeier (Minigr. 1)  
18.00 Uhr Lobpreis mit eucharistischer Anbetung - Beichtgele-

genheit
 

Herzliche Einladung an alle Senioren 
Die Eschbacher Senioren treffen sich am Mitt-
woch, 05.07.2023 um 14.30 Uhr zu Kaffee und 
Kuchen im Pfarrsaal. 

 
 
Evang.Versöhnungsgemeinde Stegen
Sonntag, 02.07.2023
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfarrer Philipp 
  van Oorschot) EGZ Kirchzarten Schauinslandstr. 8 
  Gleichzeitig Kindergottesdienst    
Sonntag, 02.07.2023 
10.30 Uhr Krabbelgottesdienst im Ökumenischen Zentrum Ste-

gen Dorfplatz 16    
Donnerstag, 06.07.2027
17.00 Uhr Ökumenischen Andacht mit Frau Holtz in der Pa-

ter-Middendorf-Anlage Stegen    

Kindergottesdienst im Evangelische Gemeindezentrum in Kirch-
zarten 
Um 10.00 Uhr feiert die Heiliggeistgemeinde Kirchzarten einen Got-
tesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer van Oorschot. 
Der Kindergottesdienst findet parallel zum 10.00 Uhr Gottesdienst 
statt. Es wird gemeinsam mit den „Großen“ gestartet. Danach dürfen 
die Kinder in einen anderen Raum zum Singen, Geschichtenhören, 
Beten, Basteln und Spielen.  
Sie sind herzliche eingeladen nach dem Gottesdienst unser Kir-
chen-Café zu besuchen. Für unsere kleinen Besucher steht, während 
der Öffnungszeit des Cafés, ein Spiel- und Bastelangebot zur Verfü-
gung. 
 
Krabbelgottesdienst im Ökumenischen Zentrum in Stegen 
Die ca. 30-minütigen Krabbel-Gottesdienste werden besonders für 
Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren geplant – und für (Groß)

Eltern. Ein Team, zu dem Ilka Novak, Julia Krüger und Pfarrer Fried-
rich Geyer gehören, gestalten die Krabbelgottesdienste mit kind-
gerechten Liedern, Erzählungen und kleinen Aktionen. So sind die 
Gottesdienste für GROSS und Klein voller Leben. Zum Abschluss sind 
alle zu einem kleinen Imbiss im Ökumenischen Zentrum am Stegner 
Dorfplatz 14 eingeladen. Willkommen sind alle Kinder, auch nicht 
getaufte oder nicht evangelische. Gern kann die Einladung weiter-
gegeben werden. Bitte bringen Sie Filzstifte und einen mittelgroßen 
Stein mit. 
 
Kindersachenflohmarkt 
Am Samstag den 1. Juli zwischen 11.00 und 14.00 Uhr können 
Sie Kinderkleider, Spielsachen und viel anderes rund um das Kind 
im Evangelischen Gemeindezentrum in Kirchzarten, Schauinsland-
str. 8, erwerben. Mit Kaffee und Kuchen wird um Ihr leibliches Wohl 
gesorgt sein. Der Elternbeirat des Evangelischen Kindergartens freut 
sich auf Ihr Kommen! 
 
Gospelchorprobe, immer montags, außer in den Schulferien, um 
18.00 Uhr im Ökumenischen Zentrum in Stegen. 
Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen! 
 
 

TOURIST-INFO

Wir sind für Sie da 
Tourist-Info Dreisamtal, Hauptstraße 24, Kirchzarten, 
Tel. 907980, tourist-info@dreisamtal.de, www.dreisamtal.de 
Montag bis Freitag: 9.30 bis 17.00 Uhr, samstags 10.00-12.00 
Uhr, an Sonn- und Feiertagen geschlossen. 
 
Unsere aktuellen Tipps:  
•	 Bauernhofkonzerte 2023 im Dreisamtal – wieder mit regiona-

lem Picknickkorb
•	 29. Juni, Thomashof, Kirchzarten-Höfen mit ‚Anna Mabo‘
•	 4. Juli, Baldenwegerhof, Stegen mit ‚Oliver Scheidies&die Ka-

pelle für alle Fälle‘
•	 1. August, Dobelhof, Oberried-Hofsgrund mit ‚Max Prosa‘
 
Buchen Sie IHRE Karte unter dreisamtal.de/landleben/bauern-
hofkonzerte 
 
•	 FREITAG-ABEND-SPEKTAKEL in Kirchzarten SOMMER...  

SONNE... GUTE LAUNE!!
•	 vor der Tourist-Info Kirchzarten, Hauptstraße 24
•	 7. Juli mit der Band „The Dorph‘ aus dem Kinzigtal und Jongleur 

und Entertainer Nils Müller
•	 28. Juli mit der „Jan Ullmann Band“ und den Akrobatikclowns Alex 

& Joschi
•	 fuß & friends – DIE Kultband im Dreisamtal!!! 
•	 Open Air-Konzert im Innenhof der Talvogtei, Samstag, 8. Juli, 

19.30 Uhr – Kartenvorverkauf in der Tourist-Info
  
Veranstaltungen im Dreisamtal vom 28. Juni bis 6. Juli
(Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie auf unse-
rer Website dreisamtal.de/landleben/veranstaltungskalender) 
 
Donnerstag, 29. Juni 
9.00- ca. 12.00 Uhr: Kräuter- und Blumenführung am Schauins-
land mit Ursel Lorenz, 
natourpur-schauinsland.de. Anmeldung per E-Mail: 
natourpur-schauinsland@gmx.de, Tel. 07602/ 512. 
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Samstag, 1. Juli 
11.00- ca.14.30 Uhr: Große Tour auf dem Kräuter-Erlebnispfad (ca. 
4,5 km), Hofsgrund, kraeuter-erlebnispfad-oberried-hofsgrund.de.
Anmeldung: kraeuterpfad.oberried-hofsgrund@web.de, 
Tel. 07602-388 (Barbara Odrich-Rees). 
 
Sonntag, 2. Juli 
11.00 Uhr: Kulturkreis Dreisamtal e.V., Eurythmiebühne aus 
Zagreb: Geheimnisse des Herzens mit Werken von u.a. Felix Men-
delssohn. Ohne Anmeldung. Buchenbach, Friedrich-Husemann-Kli-
nik, Raphaelsaal. Eintritt frei – Spenden willkommen. 
 
Dienstag, 4. Juli
13.00-ca. 15.30 Uhr: Kleine Tour auf dem Kräuter-Erlebnispfad 
(ca. 3,8 km), Hofsgrund,	Anmeldung s. o. (Samstag). 
 
Regelmäßige Veranstaltungen 
Täglich (außer Sonntag)
15.30-16.30 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm, Kirchzar-
ten-Neuhäuser, Am Pfeiferberg 4, www.fancy-farm.de, Ute Harre, Tel. 
0171/ 4479 607 (Anmeldung erforderlich). 
 
Dienstags: 17.00 Uhr: Auf dem Rücken der Ponys, Kinder ab 3 J., 
ohne Anmeldung, bei jedem Wetter (Reithalle), Erlenhof, Buchen-
bach-Himmelreich, Erlenhofstr. 5, www.erlenhof-himmelreich.de.
.Donnerstags: 20.30 Uhr: Skatabend, Kirchzarten Gasthaus Alte 
Post, Bahnhofstr. 38, Fritz Thiesen, Tel. 4724 (nicht an Feiertagen!). 
Heimatstüble - jeden Montag 17.00-19 .00 Uhr, Oberried-Zastler, 
Talstraße 27. 
Schniederlihof – Samstag, Sonn- und Feiertag: 12.00-16.00 Uhr, 
Oberried-Hofsgrund, Gegendrumweg 3. 
Kienzlerschmiede, am Osterbach (Promenadenweg vor dem 
Schwimmbad an der Dietenbacher Straße) Vor der Schmiede wer-
den Kaffee und Kuchen sowie alkoholfreie Getränke gegen Spenden 
angeboten. Die Führungen sind kostenlos und dauern jeweils ca.15 
min., Führungen: 14.30-17.00 Uhr: Freitag, 30. Juni, 14. u. 28. Juli, 
22. September. 
 
Historische Gassenbauernhofmühle in Oberried-Zastler, Talstraße 7
Führungen: 17.00-19.00 Uhr: Freitag, 7. Juli, 04.08., 01.09., 06.10. 
Weitere Besichtigungstermine können gerne telefonisch vereinbart 
werden: Tel. 989230 (Theo Hirschbihl) . 
 
Alte Säge in Zarten Vereinbarung von Besuchsterminen bei Sigrun 
Bludau: Tel. 61327 oder per E-Mail: sigrun.bludau@gmx.de, www.bu-
ergerverein-zarten.de.
Jeden Donnerstag v. 14.30-16.30 Uhr: Schülercafé‚ Café Sä-
ge‘(außer an Feiertagen und in den Schulferien): Es gibt warme u. 
kalte Getränke, selbstgebackene Kuchen und frische Waffeln. 
 
Täglich nach Vereinbarung 
Tierisch unterwegs im Dreisamtal mit Lamas, Alpakas, Pferden, 
Eseln oder Ponys: 
dreisamtal.de/urlaub/familienurlaub/tierische-touren. 
 
Rätseln in der Natur, Outdoor-Escape Walks: berggeheimnis.com. 
 
Geführte Touren bei Sonnenuntergang, zu Wetterbuchen, in die 
Natur, mit Kräutern oder rund um den Schauinsland, mit Bike, oder 
Fuß dreisamtal.de/erleben/wandern/gefuehrte-touren. 
 
Bauernhofmuseen im Dreisamtal: 
dreisamtal.de/dreisamtal/kultur-tradition.
 

Samis Familientipp:
NEU * NEU * NEU * NEU * NEU * NEU * NEU * NEU 
* NEU 
 
MIT SAMI AUF RÄTSELTOUR IN BUCHENBACH 
Rätselkarte abgeholt (kostenlos in der Tourist-Info, 
im Dorfladen oder auf der Gemeinde in Buchen-
bach),	Stift eingepackt und los geht’s, das Rätsel-
raten mit SAMI, dem Dreisamtal-Maskottchen... 

... und wenn’s geschafft ist, kannst du, mit dem richtigen Lösungs-
spruch, deine Belohnung im Dorfladen oder in der Tourist-Info ab-
holen – wir wünschen ganz viel Spaß! 

 
 

FÜR UNSERE  
BÜRGERINNEN & BÜRGER NOTIERT

DB Regio Linie S 11 der  
Breisgau S-Bahn informieren 
Zeitraum der Bauarbeiten: Von Montag, 31. Juli, 4.20 Uhr bis 
Montag, 28. August, 1.40 Uhr. 
Grund der Bauarbeiten: Gleisarbeiten. Fahrplanänderungen: 
Streckensperrung, Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen zwi-
schen Endingen am Kaiserstuhl und Gottenheim. 
Tagesaktuelle Informationen zu unseren Baustellen finden 
Sie im Internet unter bauinfos.deutschebahn.com (siehe unter 
S-Bahn, Linie S11), mit baubedingten Fahrplanänderungen per 
E-Mail als Newsletter. Bitte beachten Sie, dass neben den Aushang-
fahrplänen auch die digitalen Reiseauskunftsmedien auf bahn.de 
sowie im DB Navigator erst nach Abschluss der Detailplanungen ak-
tualisiert werden. Die Ersatzhaltestellen können Sie sich bei Google 
Maps anzeigen lassen. Auf der Seite Bahnhof.de den Bahnhof aus-
wählen und Informationen zu Mobilität, Ausstattung und Services 
erhalten. 
 
 

Haus Demant - Kirchzarten/Burg- 
Birkenhof, Höfener Str. 109 
Samstag, 01.07.2023: jeden 1. Samstag im Monat: 
Samstags-Treff von 14 – 16.30 Uhr: nähere Infos 

bei Erika Graf und Christel Kehrer: Tel. 905312. 
Dienstag, 04. und 18.07. 2023: 13.30 Uhr, Bewegung, Entspannung 
und Spiele für ALLE, Kontakt: Liselotte Tritschler, Tel. 99905. 
Dienstag, 11., 25. und 28.07.2023: 18.00 Uhr, Treffen der Gruppe 
Krümel (14-tägig): Kontakt und Information: Martina Hog, Tel. 62119 
und Carolin Saitre, Tel. 0761 69655073. 
Dienstag, 11. und 25.07.2023: 13.30 Uhr,     Gedächtnistraining, Kon-
takt: Martina Meier, Tel. 1590. 
Mittwoch, 05.07.2023: 14.00 Uhr: Musikalische Unterhaltung + 
Volksliedersingen mit Klaus Birkenmeier, 
Donnerstag, 06., 13. 20. und 27.07.2023: 13.30 Uhr, Aktiver Kreati-
vnachmittag, Kontakt: Christel Kehrer, Tel. 905312. Aktives und krea-
tives Gestalten im Haus Demant, in der Malwerkstatt, im Garten und 
am Kaffeetisch für ALLE (Erika Graf ). 
Freitag, 07., 14., 21. und 28.07.2023: 13.30 Uhr, Offener Frei-
tags-Treff: Spielenachmittag-Senioren sind herzlich willkommen! 
Kontakt: Liselotte Tritschler, Tel. 99905. 
 

 
 
Kindersachenflohmarkt 
Samstag, 1. Juli 2023, 11.00 bis 14.00 Uhr 
Evangelisches Gemeindezentrum in Kirchzarten, Schauinsland-
str. 8 
Es wird Stände mit Kindersachen, Spielsachen und anderen Gegen-
ständen sowie Getränke und Kuchen geben – eine Veranstaltung für 
die ganze Familie. Der Elternbeirat des Evangelischen Kindergartens 
freut sich auf Ihr Kommen! 
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Internationale Klassik-Stars in Barockkirche  
St. Peter!
Freitag, 30. Juni 19.30 Uhr, Barockkirche in St. Peter 
Goethes Atem – Konzert Nr. 2 im Rahmen des 
18. Solsberg Festivals 
Isabelle Faust, Violine - Sol Gabetta , Violoncello - Kristian Bezui-
denhout, Hammerklavier  
Schon zum dritten Mal findet am Freitag, 30. Juni um 19.30 Uhr ei-
nes der herausragenden Konzerte des renommierten Solsberg Fes-
tivals in der Barockkirche St. Peter auf dem Schwarzwald statt. Die 
argentinische Starcellistin Sol Gabetta feierte bereits 2016 und 2019 
in der Barockkirche St. Peter große Erfolge. Nun kommt sie wieder 
und bringt als Triopartner die Geigerin Isabelle Faust und den Pia-
nisten Kristian Bezuidenhout mit. Sozusagen ein Gipfeltreffen: Drei 
einzigartige Musikerpersönlichkeiten mit einem Schlüsselwerk der 
Trio-Literatur: Beethovens „Erzherzogtrio“ B-Dur op. 97. Es bietet sich 
Gelegenheit einen Markstein in Beethovens Leben, das Erzherzog-
trio, in idealer Besetzung zu hören. Abgerundet wird das Programm 
neu durch Beethovens Klaviersonate Nr. 8 „Pathétique“ und Violin-
sonate Nr. 10 in G-Dur. Vorverkauf über www.solsberg.ch und www.
reservix.de. 
 
 
Imkerverein St. Peter 
Wir laden alle Mitglieder ganz herzlich zu unserem nächsten Mo-
natstreffen am Mittwoch, den 5. Juli um 20h (!) am Lehrbienen-
stand St. Peter ein und freuen uns auf einen interessanten und ge-
mütlichen Abend mit reger Teilnahme. 

 
NABU Dreisamtal  
Monatstreffen Juni/Juli 
Die NABU-Gruppe Dreisamtal trifft sich bei 
schönem Wetter, am Samstag, den 01.07.2023 
um 15.00 Uhr auf der Streuobstwiese beim 

Maierhof an der Friedrich-Husemann-Klinik. Parkmöglichkeit: von 
Buchenbach kommend: Südlicher Parkplatz der Friedrich-Huse-
mann-Klinik. Bei Regen fällt das Monatstreffen aus. Jeder, der an der 
Arbeit des NABU Dreisamtal Interesse hat und sich informieren will, 
ist herzlich willkommen.  
 
Besuch bei Imker Stefan Chab für Kinder - Leitung: Stefan Chab 
Am Samstag, 08.07.2023, Treffpunkt: am Tannenhof bei der Bus-
haltestelle, Am Engenberg 43 A in Kirchzarten. Beginn: 14.30 
Uhr, Dauer: ca. 2,5 Stunden 
(Ersatztermin bei Regen: Samstag, 15. Juli 2023) 
Wir besuchen mit Kindern den Imker Stefan Chab in seinem schö-
nen Insektengarten am Engenberg bei Kirchzarten. Er erzählt uns 
alles über die Imkerei und zeigt uns seine fleißigen Bienen. Die Kin-
der werden um 17.00 oben beim Imker Chab abgeholt. Teilnahme: 
kostenlos. Spenden sind herzlich willkommen. Die Anmeldung bitte 
unter Tel. 9035123. 

Förderverein für Energiesparen  
und Solarenergie – Nutzung e.V. 
Einladung zur Generalversammlung 2022 
Do. 13.07.23 um 19.00 Uhr im Gasthaus zur Birke in Kirchzarten 
Der Vorstand lädt alle herzlich ein und freut sich über zahlreiche In-
teressierte. Tagesordnung u.a. Feststellung der Beschlussfähigkeit, 
Wahl eines Protokollführers,Tätigkeitsbericht des Vorstandes mit 
Aussprache, Kassenbericht, Bericht des Kassenprüfers, Entlastung 
des Vorstandes, Wahlen, Ideen/Verschiedenes. 
 
Wegen der vielen Dächer und Flächen, die noch nicht mit Solar-Anla-
gen geschmückt sind, haben wir eine Solar-Initiative im Dreisam- 
tal gestartet. 
Dazu gehört eine Erstberatung Vorort die nicht umsonst sein soll 
aber kostenlos. Wir hoffen damit, den großen Wirbel um die Hei-
zungs-Erneuerungen sachlich und fachlich zu entwirren. PHOTO-
VOLTAIK-PFLICHT IN BADEN-WÜRTTEMBERG? Die Photovol-
taik-Pflicht richtet sich an alle privaten, öffentlichen, gewerblichen 
sowie institutionellen Bauherrinnen und Bauher ren, die ein neues 
Wohn- oder Nichtwohn gebäude bauen, einen Parkplatz mit mehr 
als 35 Stellplätzen planen oder ihr Dach sanieren möchten (Leitfaden 
kann bei uns bestellt werden, Mailadresse nachfolgend). Ein Mail an 
uns mit Strom-Bedarf, mögliche Solarstrom geeignete Fläche und 
wir berechnen (kostenlos für die Dreisamtäler) die mögliche Eigen-
versorgung mit klimaneutralen Solarstrom. Was hält sie noch auf? 
Informationen dazu und allen Energiefragen, bei einem Energie-Ge-
spräch am 30.06.23 um 18.00 Uhr (Ort unter der nachfolgenden Tel. 
Nr.) sowie Terminvereinbarungen für telefonische und Vorort-Bera-
tungen, Tel. 4951 oder info@paul-frener.de, 
www.klimaneutrales-dreisamtal.de. Wir suchen dringend einen eh-
renamtlichen Administrator, der unsere Homepage aktualisiert 
(Arbeitsaufwand ca. 1 Stunde/Woche). 
 
 

Großes Jubiläumswochenende – Hinterzar-
ten feiert vom 11. – 14. August 2023 
Highlights:  Freitag, 11.08.2023, Dorfrocker, Samstag, 12.08.2023, 
Shark, Sonntag, 13.08.2023, Ernst Hutter und die Egerländer Mu-
sikanten (bestuhltes Festzelt). Tickets können über die Homepage: 
www.jubilaeum-hinterzarten.de erworben werden.

Ende des  
redaktionellen  

Teils



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
TAFELSPITZ-CARPACCIO: 
Suppengemüse schälen, grob würfeln und in einem 
großen Topf mit etwas Rapsöl anbraten. Wasser 
zugießen und zum Kochen bringen. Alles kräftig 
salzen, Lorbeerblätter und Rindfl eisch zugeben. 
Das Fleisch vollständig mit Wasser bedecken. Bei 
geschlossenem Deckel etwa 5 Minuten kochen 
lassen, dann Temperatur reduzieren und für 2-3 
Stunden sanft garen lassen. Bei Bedarf Wasser nach-
gießen und nachsalzen. Das Fleisch nach dem Garen 
mindestens 6 Stunden an einem kühlen Ort ruhen 
lassen, am besten über Nacht.
Danach das Fleisch quer zur Fleischfaser in sehr 
dünne Scheiben schneiden, am besten mit einer 
Aufschnittmaschine. Tafelspitz auf vier Tellern 
anrichten.

GARTENKRÄUTER-SALSA: 
Zwiebel schälen und sehr fein würfeln. Peperoni und 
Zucchini putzen und in sehr feine Würfel schneiden. 
Kräuter fein hacken. Alles in eine kleine Schüssel 
geben, Gemüsebrühe, Zitronensaft und Olivenöl 
zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Alles gut 
verrühren und über das Carpaccio träufeln.

HIMBEER-SCHALOTTEN: 
Schalotten in Olivenöl 3-4 Min. andünsten. Him-
beeren zugeben, kurz aufkochen und mit Balsamico 
ablöschen. Mit Honig und Pfeffer würzen. Auf dem 
Tellerrand (rund um das Fleisch) verteilen.

HÜTTENKÄSE-TOMATENBROT: 
Backofen auf 190°C Ober-/Unterhitze (170°C Heiß-
luft) vorheizen. Zucker und Wasser in eine kleine 
Schale geben und Hefe hineinbröseln, mischen. Nun 
Mehl in eine große Schüssel geben und mit dem Salz 
mischen. Olivenöl, die 3 Eier und warme Milch dazu, 
gut verkneten. Den sehr weichen Teig zu einer Kugel 
formen, zugedeckt 1 Std. gehen lassen.
Teig zu einem Rechteck auswallen. Hüttenkäse 
darüber verteilen. Die Tomaten klein schneiden und 
ebenfalls auf den Teig legen. Teig aufrollen, leicht 
verdrehen (wie auswringen) und in eine mit Backpa-
pier belegte Kuchen-Kastenform geben. Zugedeckt 
ca. 30 Min. ruhen lassen. Mit dem Ei bestreichen und 
bei 190°C im vorgeheizten Ofen ca. 50 Min. backen. 
Nach der Hälfte der Backzeit mit Alufolie bedecken. 
Anschließend herausnehmen und auskühlen lassen.

Tipps & Tricks
Der süßliche, mit einer leichten Säure 

kombinierte Geschmack der vitaminreichen 

Himbeere harmoniert treffl ich mit dem etwas 

süßlich, aber würzigen Aroma der Schalotte. 

- Anstelle von 100 g getrockneten Tomaten im 

Brot-Rezept kann man 200 g frische gehäutete To-

maten nehmen, die mit Olivenöl beträufelt werden. 

So geht`s: frische Tomaten auf der Unterseite 

kreuzweise einritzen, für 30 Min. in kochendes 

Wasser geben, danach  in eine Schüssel mit 

kaltem Wasser legen − die Haut beginnt 

sich zu lösen. Den Rest mit einem 

Messer abziehen. 
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TAFELSPITZ-CARPACCIO AN GARTENKRÄUTER-SALSA MIT 

HIMBEER-SCHALOTTEN UND HÜTTENKÄSE-TOMATENBROT

ZUTATEN 
FÜR 4 PORTIONEN 
UND 1 BROT
TAFELSPITZ-CARPACCIO 
1 Bund Suppengrün, gewa-
schen
etwas Rapsöl
1 l Wasser
Salz, Pfeffer, 2 Lorbeer-
blätter
600 g Tafelspitz oder 
Rinderbrust 

GARTENKRÄUTER-SALSA 
1 kleine rote Zwiebel
1 rote Peperoni
1 kleine Zucchini
3-4 versch. Gartenkräuter
(Menge je nach eigenen 
Vorlieben) 
125 ml Gemüse- oder 
Fleischbrühe
2,5 EL Zitronensaft
6 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle

HIMBEER-SCHALOTTEN
200 g Schalotten, ge-
schält, halbiert
1 EL Olivenöl
200 g Himbeeren
1 EL Balsamico-Crème 
1 TL Honig, Pfeffer

HÜTTENKÄSE-
TOMATENBROT 
1 TL Zucker
1 EL Wasser, lauwarm
1/2 Würfel Hefe
350 g Mehl
1 TL Salz
20 ml Olivenöl
3 Eier, verquillt 
100 ml Milch, warm
100 g Hüttenkäse
100 g Tomaten, getrock-
net (in Öl eingelegt)
1 Ei, verquirlt



© Susanne Wechdorn/DEIKE

Das brauchst du: 
-  11 gleich lange  

Holzstöckchen 
-  ein Stück Stoff  

(etwa 15x15 Zentimeter) 
-  Bindfaden 
-  dicke Stopfnadel, Faden 
-  Farbe und Pinsel 

Und so wird’s gemacht: 
1.   Leg die Stöckchen nebeneinander und umwickel sie an beiden Seiten 

mit dem Faden. Überkreuz dabei die Fäden nach jedem Stöckchen. 

2.   Befestig nun zwei gleich lange Stöckchen quer an der Unterseite,  
sodass diese etwas überstehen. 

3.   Stell ein Stöckchen als Mast in die Mitte des Floßes.  
Wickel nun zwei Fäden um das obere Ende des Mastes und  
knote sie an den überstehenden Querstöckchen fest. 

4.   Als Nächstes bemalst du das Segel: 
Zeichne auf das Stück Stoff ein 
Muster, so wie es dir gefällt. Wickel 
dann zwei Stöckchen in gegenüber-
liegende Enden des Stoffes und näh 
sie gut mit Nadel und Faden fest. 

5.   Jetzt musst du nur noch das Segel  
am Mast befestigen – und die Reise kann losgehen.  
Floß ahoi!



4 + 2 = 6 Anzeigen
oder 3 + 1 = 4 Anzeigen

Unsere Aktion* geht in die Verlängerung und ist bis zum 30.07.23 (KW 30) gültig.

*Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in den Genuss dieser Aktion 
zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähigen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind außer Kraft 
gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar oder durch vier teilbar sein und in 
sechs/vier aufeinanderfolgenden Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. Die 
Anzeigen müssen in diesem Zeitraum erscheinen. 

Bitte Aktionscode P-2023-02 bei der Anzeigenbestellung angeben.

0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Tierisch gut sparen...

UNSERE 
BELIEBTESTE 

AKTION GEHT IN DIE 

VERLÄNGERUNG.

Buchbar bis einschließlich

KW 30/2023.





Bei uns sind Sie richtig!
Handel  Handwerk  Gewerbe

SONDERSEITEN SPECIAL IN KIRCHZARTEN  OBERRIED  KAPPEL  STEGEN  BUCHENBACH  EBNET

BEI UNS SIND SIE RICHTIG! KW 26

Bei uns sind Sie richtig!
Handel  Handwerk  Gewerbe

Nächste Sonderseite in KW 38
Anzeigenschluss für KW 38 am Di, 12.09.2023 um 12 Uhr

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

STG/TSD
Tankservice
GmbH

Weil a. Rh.  07621-7 55 26
Freiburg  0761-44 55 11

Fliesenleger-Meisterbetrieb

Fliesen-, Platten-, Mosaik sowie Estricharbeiten
Alois Glöckler & Mario Loy

Dietenbach 18 • 79199 Kirchzarten
Tel. 07661 - 41 68 • Fax - 55 43

Wir führenfür Sie aus:



Angrillen in der Pilgergaststätte Maria Lindenberg
am Freitag den 21. Juli von 18.00 bis 22.00 Uhr. Edles vom Grill mit Salatbuffet, 

Steaks, Geflügel, Burger, Gemüse, vegetarischen Köstlichkeiten u.v.m. für 28,50 € 
pro Person, exklusive Getränke! Reservierung erforderlich unter 07661 - 908 43 21!  

Bis 18:30 Uhr ein Glas Sekt 4 free!   Wir freuen uns auf Euch!

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Junge Familie sucht 4-Zi.-Whg.
zur Miete in Stegen oder Kirchzarten mit Garten oder Balkon. 

NR, 2 Ingenieure, 1 Kleinkind, 1 Baby 

Tel. 0171 - 971 21 68

3-Zimmer-Wohnung für Familie
Kirchzartener Familie mit zwei Kindern (6 und 8 Jahre), NR, 
sucht aufgrund Eigenbedarfskündigung dringend neue 
Wohnung im Dreisamtal oder Freiburg Ost. 

Kontakt unter: familienwohnungkiza@gmx.de

Suche 1-2-Zimmer-Wohnung 
mit Garten/Balkon für Blumen, Schildkröten, Kater und 
Hund, inkl. Weide für meine zwei Alpaka-Herren.

Tel. 0171 413 65 31

Älteres in Eschbach lebendes Ehepaar sucht 
auch in Eschbach wohnhafte Frau zur stundenweise 

Unterstützung im Haushalt.
Tel. 07661 67 42 

3+1-Zimmer-Wohnung in St. Märgen
saniert 104 qm, Einbauküche, Kachelofen, Balkon

ab sofort zu vermieten, Warmmiete 1.150,- €
Tel: 0151 / 152 443 71

Haus gesucht
Fünfköpfige Familie mit festen Jobs & Herz am rechten Fleck 

sucht Hof/ Haus zum Kauf. Naturnah & ruhig. 
Kontakt: 0176 - 201 812 83 oder prusse_liese@hotmail.com

Rentner sucht ein gepflegtes Wohnmobil evtl. auch 
einen Campingbus bis 45.000 Euro zum Kauf.

Schön wäre ein Festbett, Tel. 01578 / 37 04 157 


